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RS OGH 1977/6/28 5Ob307/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1977

Norm

AO §20d

Rechtssatz

Die Schadenersatzforderung gemäß § 20 d AO ist Ausgleichsforderung. Sie entsteht zwar erst durch eine

Rechtshandlung des Schuldners nach der Verfahrenserö3nung, tritt jedoch an die Stelle einer Forderung anderen

Inhalts, die zur Zeit der Verfahrenserö3nung schon bestanden hat. Die Schadenersatzforderung ist daher anzumelden,

gibt Stimmrecht und wird vom Ausgleich betroffen.
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